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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1949

Norm

StPO §56

Rechtssatz

Eine Verhehlungshandlung im Sinne des § 214 StG ist nur dann stra1os, wenn der Täter mit Grund annehmen kann,

daß sich die Nachforschungen auch gegen ihn richten können, weil er an der betre6enden Tat oder an einer anderen

strafbaren Handlung teilgenommen hat, die im selben Strafverfahren zu ahnden wäre, wenn sie bekannt würde.
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